
 

Stellungnahme zum Referentenentwurf: 
“Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe 
und der Vermögensabschöpfung bei Straftaten.“ 
 
 
 
Berichterstatter:  Rechtsanwalt Dr. Markus Berndt 

Rechtsanwälte Wessing II · Verjans 
Königsallee 74, 40212 Düsseldorf 
Telefon: 0211-13850-0 
Telefax: 0211 -13850-50 
E-Mail: berndt@strafrecht.de  

 
 
 
Düsseldorf, April 2005 

mailto:berndt@strafrecht.de


 

I. Vorbemerkungen: 

Der vorliegende Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rück-
gewinnungshilfe und der Vermögensabschöpfung bei Straftaten hat seinen 
Ausgangspunkt in der in den Vorbemerkungen zu dem Entwurf dargestell-
ten Erkenntnis, dass das geltende Recht der strafrechtlichen Vermögensab-
schöpfung sich in der Praxis grundsätzlich bewährt habe und weitgehend ei-
ne effektive Abschöpfung der aus einer Straftat erlangten wirtschaftlichen 
Vorteile zulasse. Als Motivation für die in dem Referentenentwurf enthalte-
nen Gesetzesänderungen wird im Wesentlichen angegeben, dass dem Opfer-
schutz in zweierlei Hinsicht mehr Rechnung getragen werden müsse. Zum 
einen im Hinblick auf die Zwangsvollstreckung des Verletzten in die Ge-
genstände, in die zur Sicherung des Verfalls von Wertersatz der dingliche 
Arrest vollzogen ist, zum anderen als Konsequenz aus der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 14.01.2004 – 
2 BvR 564/95) im Hinblick auf den ausufernden Anwendungsbereich des 
erweiterten Verfalls (§ 73 d StGB). 

Zentrale Motivation für die Vorlage des Referentenentwurfs ist jedoch of-
fensichtlich ein behaupteter Verbesserungsbedarf im Hinblick auf eine „ef-
fektive und ökonomische Verfahrensweise“ sowie der Umstand, dass nach 
geltendem Recht nicht sichergestellt ist, dass der durch eine Straftat erlangte 
Vermögensvorteil nicht wieder an den Täter zurückfallen kann. Dies ist de 
lege lata der Fall wenn der Verfall bzw. der Wertersatzverfall deshalb nicht 
angeordnet werden kann, weil dem Verletzten aus der Tat ein Anspruch er-
wachsen ist, dessen Erfüllung dem Täter oder Teilnehmer den Wert des aus 
der Tat Erlangten entziehen würde (§ 73 I Satz 2 StGB) und die Verletz-
te/der Verletzte seinen Anspruch – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht geltend macht. 

Der Referentenentwurf setzt sich in seinen Vorbemerkungen unter dem 
Gliederungspunkt „D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haus-
halte“ mit den zu erwartenden Kosten der gesetzlichen Änderungen für die 
öffentliche Hand und unter „E. Sonstige Kosten“ mit den anderen ökonomi-
schen Auswirkungen auseinander. Erwähnt wird auch, dass durch die Neu-
regelung des § 111 i StPO-E  erhebliche Mehreinnahmen für den Fiskus zu 
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erwarten sind. Es ist zu vermuten, dass bei dem Referentenentwurf fiskali-
sche Interessen durchaus eine Rolle gespielt haben.  

Im Wesentlichen sind zu dem Referentenentwurf folgende Thesen aufzu-
stellen: 

- Die Stärkung des Opferschutzes findet nur marginal statt. 

- Wenn in den Vorbemerkungen zu dem Entwurf von „Verbesserungsbe-
darf im Hinblick auf eine effektive und ökonomische Verfahrensweise“ 
die Rede ist, bedeutet das faktisch die Beschneidung von Beschuldigten-
/Beteiligtenrechten. 

- Über eine Änderung des Prozessrechts (§ 111 i StPO-E) wird § 73 I Satz 
2 StGB ausgehebelt, ohne wesentliche Folgen auch und gerade für den 
Beschuldigten zu berücksichtigen. 

II. Im Einzelnen 

Die Thesen lassen sich exemplarisch an einzelnen Vorschlägen zur Ände-
rung bzw. Ergänzung nachfolgender Normen der Strafprozessordnung bele-
gen: 

1. Beschneidung von Beschuldigten- und/oder Beteiligtenrechten durch § 111 
b StPO-E. 

§ 111 b III StPO-E will die Möglichkeit der Aufrechterhaltung vorläufiger 
Maßnahmen zur Sicherung des Verfalls oder der Zurückgewinnungshilfe 
von neun auf zwölf Monate ausdehnen. Nach der bisherigen Gesetzeslage 
können Maßnahmen nach § 111 b I Satz 1 bzw. II StPO auf der Grundlage 
eines Anfangsverdachts sechs Monate aufrechterhalten bleiben und um drei 
Monate verlängert werden, wenn die Ermittlungen besonders schwierig oder 
besonders umfangreich sind oder aus einem anderen wichtigen Grund die 
Verlängerung um drei Monate notwendig erscheint. Nunmehr soll – weil die 
Praxis danach verlange – die Frist zur Verlängerung auf sechs Monate aus-
gedehnt werden. Zum Ausgleich dafür soll die Verlängerung nur dann mög-
lich sein, wenn bestimmte Tatsachen den Tatverdacht begründen. 
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Diese Regelung ist aus verschiedenen Gesichtspunkten bedenklich:  

a) Der Referentenentwurf lässt zunächst unberücksichtigt, dass praktisch schon 
auf der Grundlage der geltenden Regelungen die Fristenregelung des § 111 
b III StPO dadurch umgangen wird, dass in die Beschlagnahme- und Ar-
restbeschlüsse der Amtsgerichte von vornherein der „dringende Tatver-
dacht“ (als dringender Grund i. S. der Norm) aufgenommen wird, um die 
vorläufigen Maßnahmen unbeschränkt aufrecht erhalten zu können. Aus 
Sicht der Strafverteidiger wäre hier Veranlassung gewesen, § 111 b III StPO 
insofern zu ändern, als dem ein Ende bereitet wird.   

b) In der Praxis ist der Eindruck entstanden, dass die Staatsanwaltschaften im-
mer mehr dazu übergegangen sind, statt der U-Haft als probates Mittel der 
Erlangung einer Aussage („U-Haft schafft Rechtskraft“) die Sicherstellung 
von umfangreichen  Vermögensmitteln vorzunehmen. Der heute gültige Ge-
setzeswortlaut, der einen dringenden Tatverdacht nur beim Haftbefehl, nicht 
aber bei Maßnahmen gemäß §§ 111 b ff StPO vorschreibt, erleichtert ein 
derartiges Vorgehen. Die Wirkung dieser Maßnahmen kann aber - wirt-
schaftlich betrachtet - einschneidendere Auswirkungen für den Betroffenen 
haben, als U-Haft. Hier werden häufig Fakten für den Betroffenen geschaf-
fen, die oftmals endgültig sind.  

c) Wünschenswert wäre es gewesen, wenn – ähnlich wie beim Haftbefehl 
durch den § 121 StGB – eine obligatorische Prüfung durch das OLG einge-
führt würde. Nur so ist zu gewährleisten, dass die vorläufigen Sicherungs-
maßnahmen wirklich nur dann aufrechterhalten werden, wenn diese verhält-
nismäßig sind.  

d) Die als Gegengewicht zur Erweiterung der Verlängerungsmöglichkeit der 
vorläufigen Maßnahmen gedachte Einschränkung, dass für eine Verlänge-
rung bestimmte Tatsachen den Tatverdacht begründen müssen, ist unzurei-
chend. Denn selbst dann braucht, wie ein Blick in die Kommentierung und 
Rechtsprechung zu § 100 a StPO zeigt, der Tatverdacht noch nicht einmal 
hinreichend im Sinne von § 203 StPO, und schon gar nicht dringend im 
Sinne von § 112 I S. 2 StPO zu sein (vgl. Meyer-Goßner, 47. Aufl. 2004, 
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§ 100 a StPO Rn 6 mwN.). Im übrigen enthält § 100 a StPO mit dem dort 
normierten strengen Subsidiaritätsgrundsatz und darüber hinaus bei Maß-
nahmen gegen Dritte, die nur angeordnet werden dürfen, wenn – kumulativ 
– auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie Nachrichten-
mittler sind oder der Beschuldigte deren Anschluss benutzt ( § 100 a StPO 
a. E.), noch weitere einschränkende Voraussetzungen für den Eingriff. 

Auch das Haftrecht kennt den Begriff der bestimmten Tatsachen. § 112 II 
StPO stellt das Erfordernis auf, dass nur bestimmte Tatsachen einen Haft-
grund stützen können. Das ist bekanntlich jedoch nicht die einzige Voraus-
setzung für einen Haftbefehl. Daneben muss immer ein dringender Tatver-
dacht bestehen (§ 112 I StPO). Es zeigt sich, dass dort, wo die Strafprozess-
ordnung den Begriff der bestimmten Tatsachen als einschränkende Ein-
griffsvoraussetzung benutzt, zusätzliche erhebliche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, um den Eingriff zu rechtfertigen. Das ist im § 111 b III StPO-E 
nicht der Fall. Das dort normierte Erfordernis des Vorliegens von benannten 
und nicht benannten wichtigen Gründen zur Aufrechterhaltung der Maß-
nahme ist nicht geeignet, ein Gegengewicht herzustellen. 

Dem mag entgegengehalten werden, dass eine ähnliche Konzeption dem § 
121 I StPO zugrunde liegt. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, 
dass die Aufrechterhaltung der U-Haft über sechs Monate hinaus auf Ver-
dachtsebene nach wie vor das Vorliegen von dringendem Tatverdacht vor-
aussetzt. Insofern liefert die Konzeption im Haftrecht ein Muster für eine 
Regelung im Rahmen der § 111 b ff StPO.  

Sinnvoll und wünschenswert für den Gesetzentwurf wäre es gewesen, diese 
sich aufdrängenden Parallelen stärker zu berücksichtigen. Wie die Haft stellt 
auch der Entzug wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit, der regelmäßig mit den 
vorläufigen Maßnahmen der §§ 111 b ff StPO einhergeht, ausgehend vom 
Leitbild des homo oeconomicus einen erheblichen Eingriff in die Rechte des 
Betroffenen dar, der häufig die faktisch endgültige Vernichtung der bürger-
lichen Existenz bedeutet. Haft und jedenfalls der dingliche Arrest ruhen 
schon de lege lata auf zwei Säulen. Bei der Haft ist es das Erfordernis von 
dringendem Tatverdacht plus Haftgrund. Beim Arrest gem. § 111 d StPO 
müssen Arrestanspruch, also Tatverdacht, und Arrestgrund i. S. v. § 917 
ZPO, auf den § 111 d II StPO verweist, vorliegen. Dementsprechend liegt es 
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nahe und würde auch in besonderem Maße den Anforderungen des Bundes-
verfassungsgerichts an das Verhältnismäßigkeitsprinzip (vgl. BVerfG WM 
2004, 1176 ff) entsprechen, wenn die Maßnahmen der §§ 111 b ff StPO de 
lege ferenda nur angeordnet werden dürften, wenn ein dringender Tatver-
dacht besteht und bestimmte Tatsachen das Vorliegen eines Arrestgrundes i. 
S. v. § 917 ZPO begründen. Nur wenn diese Voraussetzungen von Anfang 
an vorliegen, sollte die Aufrechterhaltung von Maßnahmen über sechs Mo-
nate hinaus zulässig sein, wenn zusätzlich – in Anlehnung an § 121 I StPO – 
die benannten und unbenannten wichtigen Gründe zur Aufrechterhaltung 
der Maßnahmen entsprechend dem vorliegenden Fassung des § 111 b III 
StPO-E vorliegen. Ohne die so skizzierten systematischen Korrekturen ist 
der vorliegende Entwurf des § 111 b III StPO-E inakzeptabel. Das vorgebli-
che Ziel, effektivere und ökonomischere Verfahrensweisen zu erzeugen, ist 
er ohnehin nicht geeignet zu erreichen. Das Gegenteil wird bewirkt, wenn 
auf der Grundlage niedriger Eingriffsvoraussetzungen eine zeitliche Aus-
dehnung der Maßnahmen ermöglicht werden soll. 

Im Übrigen ist der Rückgriff auf den Begriff „bestimmte Tatsachen“ auch 
nicht geeignet, hier eine sachgerechte Beschränkung der Dauer der vorläufi-
gen Maßnahme zu erreichen: Denn es dürfte in der Praxis kaum ein Fall 
vorstellbar sein, in dem einerseits Gründe die Annahme rechtfertigen, dass 
die Voraussetzungen für Verfall und Einziehung vorliegen, es andererseits 
aber an „bestimmten Tatsachen“ fehlen soll.  

In der vorliegenden Form wird § 111 b III StPO-E deshalb in erster Linie zu 
einer Beschneidung der Rechte von Beschuldigten und der Möglichkeiten, 
Rechtsschutz gegen entsprechende Maßnahmen zu erlangen, führen. 

2. Weitere Einschränkung von Beschuldigtenrechten durch § 111 f  StPO-E. 

Ein weiteres Beispiel dafür, dass Effektivität im Sinne des Referentenent-
wurfs letztlich zur Einschränkung von Beschuldigtenrechten führt, enthält 
§ 111 f III StPO-E. Danach fällt das im geltenden Recht in § 111 f III Satz 3 
StPO mit guten Gründen statuierte Richterprivileg der erleichterten Durch-
führung durch die Staatsanwaltschaft zum Opfer. Die Möglichkeit, dass die 
Neufassung des § 111 f III Satz 3 StPO auch die Möglichkeit für die Staats-
anwaltschaft enthält, einen entsprechenden Antrag bei Gericht zu stellen, hat 
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lediglich symbolische Bedeutung. Warum sollte die Staatsanwaltschaft ei-
nen Antrag bei Gericht stellen, wenn sie selbst handeln kann.  

Schließlich wird bei der vorgesehenen Änderung des § 111 k StPO erneut 
deutlich, dass der Referentenentwurf lediglich unter der Flagge der Verbes-
serung der Effektivität von Vermögensabschöpfung segelt, tatsächlich aber 
(Verfahrens-)Rechte von Beschuldigten effektiv einschränken will. 

§ 111 k StPO-E sieht vor, dass bei der Notveräußerung die Staatsanwalt-
schaft künftig eine Entscheidung des Gerichts nicht mehr herbeiführen 
muss, wenn Rechte des Verletzten an herauszugebenden beweglichen Sa-
chen „offenkundig“ sind. Die vorgesehene Gesetzesfassung ist zum einen 
im Hinblick auf Art. 103 GG zu unbestimmt und trägt andererseits zu offen-
sichtlich den Wunsch vieler Finanzermittler bei Polizei und Staatsanwalt-
schaft Rechnung, zukünftig noch mehr in Robin-Hood-Manier agieren zu 
dürfen und weitgehend frei von Richterprivilegien zu agieren. 

3. § 111 i StPO-E ist systemwidrig und nicht „sicher“. 

§ 111 i StPO-E will eine vermeintliche Schwäche des geltenden Rechts, die 
darin liegen soll, dass teilweise sichergestellte Vermögenswerte an den Tä-
ter zurückgegeben werden müssen, wenn die Verletzten ihre Ansprüche 
nicht (rechtzeitig) geltend machen ausbügeln, in dem es zukünftig in den 
Fällen des § 73 I Satz 2 StGB einen Auffangrechtserwerb des Staates kon-
stituiert (§ 111 i IV StPO-E). 

Der staatliche Auffangrechtserwerb, der über § 111 i IV StPO-E eintreten 
soll, gehört systematisch nicht in den 8. Abschnitt des 1. Buches der Straf-
prozessordnung. Dort sind Zwangsmaßnahmen zur Erlangung und Siche-
rung von Beweisen, zur Sicherstellung von Verfalls- und Einziehungsge-
genständen, zur Ergreifung des Beschuldigten und, ausschließlich im Falle 
des § 111 a StPO Maßnahmen zur Vorwegnahme der Urteilsfolgen zusam-
men gefasst. Mit dem § 111 i IV StPO-E wird jedoch die Möglichkeit ge-
schaffen, eine „auflösend bedingte Tatfolge“ anzuordnen. Ein Beschluss 
nach § 111 i III StPO-E führt unter der auflösenden Bedingung, dass kein 
Verletzter auf die gesicherten Vermögenswerte zugreift oder der Betroffene 
Rückgriffsansprüche geltend macht zu einem endgültigen Rechtsverlust 
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nach Ablauf der Frist und stellt damit ebenfalls eine den in § 111 I Ziff. 8 
StGB genannten Maßnahmen vergleichbare Sanktion dar. Die Nähe zur ver-
fassungswidrigen Vermögensstrafe gem. dem nichtigen § 43 a StPO ist evi-
dent. Das erkennt wohl auch der Referentenentwurf, wenn beispielsweise in 
der Begründung zum Referentenentwurf auf Seite 36 die Rede davon ist, 
dass vermieden werden soll, dass die Sicherstellung in Verbindung mit dem 
staatlichen Auffangrechtserwerb gegebenenfalls den Charakter einer Straf-
maßnahme gewinnt.  

Tatsächlich stellt sich die Regelung des § 111 i IV StPO-E als revisionis-
tisch im Hinblick auf § 73 I Satz 2 StGB dar. Insbesondere mit den § 111 i 
III und § 111 i IV StPO-E wird die Regelung des § 73 I Satz 2 StGB ausge-
hebelt. Das Problem, was der Referentenentwurf zu beseitigen versucht, ist 
doch das, was Eberbach (vgl. Eberbach NStZ 87, 487, 491) beschreibt, 
wenn er von § 73 I Satz 2 StGB als „Totengräber des Verfalls“ spricht (vgl. 
dazu auch BGHSt 45, 235, 249) beziehungsweise was de lege lata tatsäch-
lich in einer bemerkenswerten Privilegierung in Fällen bloßer rechtlicher 
Existenz von zivilrechtlichen Ansprüchen liegt. Wenn man sich dieses Prob-
lems annehmen will, so ist der richtige Ort dafür gesetzsystematisch der § 
73 StGB, mithin das materielle Strafrecht, und nicht die Einführung einer 
Maßnahme oder faktischen (Neben-)Strafe oder Nebenfolge über den Um-
weg des Prozessrechts.  

Hinzu kommt, dass die schon sprachlich komplizierte Regelung des § 111 i 
StPO-E verbesserungsfähig ist, weil sie unter anderem nicht sicher die dop-
pelte Inanspruchnahme des Betroffenen ausschließen kann. 

§ 111 i VII StPO-E beinhaltet zwar einen Ausgleichsanspruch des Betroffe-
nen für den Fall, dass der Betroffene den Verletzten nach Ablauf der in § 
111 i III StPO-E genannten 3-Jahresfrist befriedigt. Der Ausgleich ist aller-
dings dann ausgeschlossen, wenn seit dem Ablauf der 3-Jahresfrist des § 
111 i III StPO-E weitere drei Jahre verstrichen sind. Begründet wird diese 
Regelung mit den Problemen einer langjährigen Aufbewahrung von Akten 
sowie damit, dass der Täter ansonsten „in unangemessener Weise privile-
giert würde“. Hier ist schon nicht ersichtlich, wieso diese Regelung eine 
„unangemessene Privilegierung“ des Täters verhindert.  Immerhin geht es 
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bei der Regelung doch „nur“ um den Ausgleich ungerechtfertigter Vermö-
gensverschiebungen und nicht um eine Bestrafung des Täters. 

Richtig ist zwar, dass die regelmäßige Verjährungsfrist auch bei Schadens-
ersatzansprüchen gem. § 823 BGB i. V. m. § 195 BGB abgesehen von den 
Sonderfällen des § 852 BGB nur drei Jahre beträgt (so der Referentenent-
wurf auf S. 37 zur Begründung der 3-Jahresfrist des § 111 i III StPO-E). Zu 
berücksichtigen ist jedoch, dass gem. § 199 I BGB die Verjährungsfrist erst 
mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem der Anspruch entstanden ist und 
der Gläubiger (der Verletzte) von denen den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. Faktisch kann die 3-Jahresfrist des § 195 
BGB also sehr viel später als die 3-Jahresfrist des § 111 i III StPO-E ablau-
fen. Selbst wenn der Verletzte mit dem Urteil gegen den Täter Kenntnis im 
Sinne von § 199 I Ziff. 2 BGB erlangt, enden die Fristen des § 111 i III 
StPO-E und des § 199 I BGB nicht gleichzeitig, da die Frist des § 195 BGB 
gem. § 199 I BGB erst mit dem Schluss des Jahres, in dem das strafrechtli-
che Urteil beziehungsweise der Beschluss des § 111 i III StPO-E ergangen 
ist, beginnt. Selbst die weitere 3-Jahresfrist des § 111 i VII StPO-E kann 
nicht sicher die doppelte Inanspruchnahme des Betroffenen ausschließen. 
Denkbar ist zumindest der Fall, dass der Verletzte sich einen Titel gegebe-
nenfalls im Mahnverfahren beschafft und aus diesem Titel erst nach Ablauf 
auch der Frist des § 111 i VII StPO-E vollstreckt. Eine doppelte Inan-
spruchnahme ist in dieser Konstellation nicht ausgeschlossen.  

Wichtig wären daher sowohl eine Harmonisierung der Verjährungsregeln 
mit der Dauer der Aufrechterhaltung der entsprechenden Maßnahmen, als 
auch die Lösung der Fälle, in denen der Verletzte zwar einen rechtskräftigen 
Titel erwirkt hat, die Vollstreckung aus diesem Titel gleichwohl unterbleibt. 
Zumindest für den letzteren Fall ist daher im Gesetz eine Möglichkeit für 
den Täter vorzusehen, einen Antrag auf Befriedigung einer titulierten Forde-
rung gegen ihn aus den „§ 111 i – Geldern“ stellen zu können. 

4. Stärkung des Opferschutzes erfolgt nur marginal 

Der Opferschutzgedanke ist entgegen der Ankündigung in der Präambel des 
Referentenentwurfs nur unzureichend gestärkt. Unverständlich ist in diesem 
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Zusammenhang, warum § 111 e IV StPO-E die bisherige Gesetzesfassung, 
nach der dann, wenn zu vermuten ist, dass weiteren Verletzten aus der Tat 
Ansprüche erwachsen sind, die Beschlagnahme oder der Arrest durch ein-
maliges Einrücken in den Bundesanzeiger oder in anderer geeigneter Weise 
bekannt werden gemacht werden soll, während die neue Fassung lediglich 
noch eine „Kannvorschrift“ ist, nach der die Mitteilung durch einmaliges 
Einrücken in den elektronischen Bundesanzeiger erfolgen kann, wenn eine 
Mitteilung gegenüber jedem einzelnen Verletzten mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden wäre oder wenn zu vermuten ist, dass noch unbekann-
ten Verletzten aus der Tat Ansprüche erwachsen sind. Sollte mit der Rege-
lung lediglich beabsichtigt sein, dass eine gesonderte Mitteilung an alle Be-
troffenen ausschließlich dann unterbleiben kann, wenn – bei einer ausrei-
chend großen Zahl von Geschädigten – eine Sammelmitteilung im elektro-
nischem Bundesanzeiger erfolgt, sollte dies im Gesetz auch so formuliert 
sein, dass hier Zweifel ausgeschlossen sind.  

Darüber hinaus lässt sich eine effektive Stärkung von Opferrechten in dem 
vorliegenden Referentenentwurf nicht ausmachen.  

III. Schlussbemerkung 

Es zeigt sich, dass sich die oben unter I. aufgestellten Thesen anhand der 
dargestellten Beispiele belegen lassen. Damit ist festzuhalten, dass der vor-
liegende Referentenentwurf den eigenen Ansprüchen nicht vollständig ge-
recht wird. Die Ziele der Effektivierung und Ökonominisierung, der Stär-
kung des Opferschutzes und der effektiven Umsetzung des Grundsatzes 
„crime doesn’t pay“ sind zwar anerkennenswert. Bei der Durchsetzung die-
ser Ziele müssen jedoch angesichts der dargestellten erheblichen Folgen der 
Sicherungsmaßnahmen mit oftmals endgültigen faktischen Folgen Beschul-
digtenrechte/Beteiligtenrechte in angemessenem Umfang garantiert werden, 
beziehungsweise bleiben. Als probates Mittel dazu erscheinen die vorge-
schlagene stärkere Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen zum Haft-
recht, die bereits früher zu vorhergehenden Gesetzentwürfen vorgeschlagene 
Harmonisierung mit der zivilprozeßualen  Normierung aber auch die syste-
matisch saubere Änderung von Vorschriften. Nur unter diesen Bedingungen 
lässt sich eine Ertüchtigung der Vorschriften der Rückgewinnungshilfe und 
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der Vermögensabschöpfung bei Straftaten erreichen, die auch den verfas-
sungsmäßig abgesicherten Rechte sowohl der Beschuldigten und Beteiligten 
als auch denjenigen der Geschädigten Rechnung trägt. 

 

Rechtsanwalt Dr. Markus Berndt, Düsseldorf 
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